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1 Allgemeines  

1.1 Vorwort 

Die Gewährleistung der Sicherheit von Mitarbeitern der Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) so-
wie Drittfirmenmitarbeitern, Besuchern und Kunden im EBL-Areal an der Mühlemattstrasse in Liestal 
und den arealexternen Anlagen der EBL hat oberste Priorität. Darum erstellt die EBL ein Sicher-
heitssystem für den Umgang mit den auftretenden Risiken. Grundlage dieses Systems ist das vorlie-
gende Sicherheitskonzept. Es legt die Grundsätze fest, nach welchen die Sicherheit zu gewährleis-
ten ist. 
 
Zentrale Schwerpunkte: 

• Die Spezialrichtlinie Nr. 6508 der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssi-
cherheit (EKAS) verlangt ein Sicherheitskonzept, wenn ein Betrieb "besondere Gefahren" 
in erhöhtem Ausmass aufweist (Art. 2.3 der Richtlinie). 

• Die Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung) fordert mit Art. 
12 von den Betriebsinhabern von Starkstromanlagen, für ihre Anlagen ein Sicherheitskon-
zept zu erstellen (Elektro-Sicherheitskonzept, ESK). 

 

1.2 Umfang des Sicherheitskonzepts 

Das Sicherheitskonzept fasst folgende Themen zusammen:  

• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (AS&GS) 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 

• Gebäude- und Anlagenschutz 

• Notfall- und Krisenmanagement incl. Business Continuity Management (BCM) 

 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bezweckt, die Sicherheit der Mitarbeiter bei der Arbeit 

zu gewährleisten. Dies bedingt die Beherrschung und Minimierung von Gefahren für die Sicherheit 

und Gesundheit der Mitarbeiter. 

 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement leistet einen Beitrag zur präventiven Förderung der 

Mitarbeitergesundheit und dadurch zu ihrer Anwesenheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit. 
 

Unter Gebäude- und Anlagenschutz versteht man alle Massnahmen, welche dem Zweck dienen 

Gebäude und Anlagen gegen unerlaubtes Eindringen, unerwünschte Umwelteinflüsse und Natur-

gefahren zu schützen.  
 
Notfall- und Krisenmanagement  

Das Notfall- und Krisenmanagement umfasst sowohl das Business Continuity Management 

(BCM), welches das Ziel hat, gravierende Risiken für eine Organisation frühzeitig zu erkennen und 

Massnahmen dagegenzusetzen, wie auch Notfall- und Krisenbewältigungsmassnahmen. 
 
Nicht enthalten ist im Sicherheitskonzept: 

• Informationssicherheit: Organisation und Massnahmen, welche die IT-Systemsicherheit der 
EBL betreffen. 

• Massnahmen zur wirtschaftlichen Sicherheit (z.B. Versicherungen). 

• Umweltmanagement und Qualitätsmanagement: Organisation und Massnahmen, die dem 
Schutz der Umwelt und dem sparsamen Umgang mit Ressourcen, Rohstoffen und Energie 
dienen, sowie das Qualitätsmanagement. 

• Risikomanagement: Siehe Prozess F2000.  

 

1.3 Geltungsbereich 

Das vorliegende Sicherheitskonzept gilt für alle Mitarbeitenden der EBL in der Schweiz und das ge-
samte EBL-Strom- und Wärmenetz. 
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1.4 Grundsatz  

Alle Mitarbeiter, Drittfirmenmitarbeiter und Kunden sind aufgefordert, sicherheitsrelevante Miss-
stände unverzüglich an die verantwortliche Stelle zu melden.  
Wer im guten Glauben und berechtigterweise Missstände meldet, wird in seinem Verhalten ge-
schützt und dadurch niemals Nachteile erleiden. 
 
 

1.5 Abkürzungen & Definitionen 

AS&GS:  Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
BGM:  Betriebliches Gesundheitsmanagement   
EBL:  Genossenschaft Elektra Baselland 
EMS: EBL Management System 
NEO: Notfall- und Evakuierungskonzept 
PEKO: Personalkommission 
PSA: Persönliche Schutzausrüstung 
QM: Qualitätsmanagement 
 

1.6 Sicherheitspolitik und -Leitbild und -Charta 

Mit der Sicherheitspolitik der EBL wird zum Ausdruck gebracht, welchen Status die Sicherheit inner-
halb des Betriebes geniesst und wie diese von der Geschäftsleitung getragen wird (Anhang 1). 
 
Das Sicherheitsleitbild der EBL (Anhang 2) gibt vor, mit welchen Zielvorstellungen und Vorgaben 
die Unternehmungen die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb zu gewährleisten gedenkt. 

Sicherheitspolitik und Sicherheitsleitbild sind offizielle Bekenntnisse und Vorgaben der Unterneh-
mung. Sie sind öffentlich und werden den Mitarbeitern und anderen interessierten Kreisen zur 
Kenntnis gebracht. 

 
Mit der Sicherheits-Charta STOPP BEI GEFAHR der Suva bekennt sich die EBL zur Einhaltung 
der lebenswichtigen Regeln der Suva und weiter grundsätzlich dazu, dass keine Arbeit so 
wichtig ist, dass es sich rechtfertigt seine Gesundheit oder sein Leben zu riskieren (Anhang 
3)! 
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2 Organisatorische Themen 

 

2.1 Sicherheitsorganisation 

 

 
Bild 1: Sicherheitsorganisation Stand Oktober 2023 

 
Die aktuelle Sicherheitsorganisation ist jeweils auf der Piazza veröffentlicht. 
Link: http://piazza/de/Netze/sicherheit/Seiten/default.aspx 
 
 

2.2 Aufgaben und Verantwortungen 

Nachfolgend eine kurze Übersicht der Aufgaben und Verantwortungen der einzelnen Funktionen 
bzgl. Sicherheit. Details zu den Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der nachfolgenden 
Funktionen sind in den jeweiligen Stellenbeschreibungen enthalten.  
 

2.2.1 Sicherheitsverantwortlicher 
Der Sicherheitsverantwortliche trägt die Gesamtverantwortung für die Sicherheit. Auch die Übertra-
gung von bestimmten Aufgaben an Sicherheitsspezialisten oder Führungspersonen entbindet ihn 
nicht von seinen Verpflichtungen. 
 

2.2.2 Linienvorgesetzte 
Die Linienvorgesetzten tragen die Verantwortung für ihren Zuständigkeitsbereich. Für den Bereich 
Sicherheit bedeutet dies, dass sie auch die Verantwortung für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter tra-
gen. Speziell haben sie sicherzustellen: 

• Beurteilung der Arbeiten hinsichtlich der Risiken 

• Festlegen und Durchsetzen der Arbeitsmethoden und Schutzmassnahmen 

• Instruieren und Durchsetzen der sicherheitsrelevanten Direktiven 

• Einbeziehen der Sicherheit in die Arbeitsvorbereitung 

• Einplanen des Zeitaufwandes für das Gewährleisten der AS&GS 

• Feststellen und Korrigieren von Sicherheitsmängeln und Fehlverhalten 

 

2.2.3 Mitarbeiter 
Mitarbeiter aller Stufen sind verpflichtet, die Sicherheitsanweisungen einzuhalten und die allgemei-
nen Schutzmaterialen und die Schutzeinrichtungen zu verwenden, sicherheitsrelevante Miss-
stände unverzüglich an die verantwortliche Stelle zu melden, sowie die PSA zu tragen.  
 

http://piazza/de/Netze/sicherheit/Seiten/default.aspx
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2.2.4 Sicherheitsbeauftragter (SiBe) 
Der Sicherheitsbeauftragte trägt die Fachverantwortung des Fachgebiets Sicherheit. Der Sicher-
heitsbeauftragte ist zwingend Spezialist der Arbeitssicherheit. Vorzugsweise ein Sicherheitsingeni-
eur. 
Das BGM liegt im Verantwortungsbereich der Abteilung Human Resources. 
Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten (AKV) des Sicherheitsbeauftragten sind im 
EMS beschrieben. 
 

2.2.5 Kontaktperson Arbeitssicherheit (KOPAS) 
Die Kontaktperson Arbeitssicherheit berät die Mitarbeiter und Linienvorgesetzten in der jeweiligen 
Sparte in Sicherheitsthemen. Sie stellt damit den Kontakt zwischen der Sparte und der Sicherheits-
organisation sicher.  
Die AKV des KOPAS ist im EMS beschrieben. 
 

2.2.6 Betriebssanitätsdienst 
Der Betriebssanitätsdienst ist für die Erstversorgung von Verunfallten und akut Erkrankten zustän-
dig. Sie überbrücken damit die Zeit bis zu einem allfälligen Eintreffen der öffentlichen Rettungs-
dienste. Bei kleineren Verletzungen versorgen sie selbstständig Wunden und legen Verbände an.  
Sie ist Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
 

2.3 Einbezug Mitarbeiter 

Dem Mitwirkungsgesetz wird die notwendige Beachtung geschenkt. Bei der Umsetzung des Sicher-
heitskonzeptes, sowie bei allen Fragen betreffend der Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, 
werden die Mitarbeiter beigezogen bzw. angehört. Dies wird insbesondere damit sichergestellt, dass 
ein Vertreter der PEKO ständiges Mitglied in der Sicherheitsorganisation ist. 
 

2.4 Ausbildung, Information 

Grundsätzlich muss für die Durchführung einer Tätigkeit - insbesondere, wenn sie sicherheitsrele-
vant ist - jeder Mitarbeiter eine den Anforderungen gerecht werdende Eignung aufweisen.  
Sicherheitsbelange werden grundsätzlich in die berufsbezogene Grundausbildung einbezogen. 
Sind beim Stellenantritt die Basis einer Berufsausbildung und die dazugehörigen Berufserfahrun-
gen vorhanden, so umfasst die erforderliche Sicherheits-Einarbeitung in der neuen Anstellung le-
diglich die Instruktion der allgemeinen EBL-Sicherheitsvorschriften und der erforderlichen organi-
satorischen, technischen, materiellen und verhaltensbezogenen Massnahmen am Arbeitsplatz. 
Sind diese nicht oder nur zum Teil vorhanden, so liegt es in der Verantwortung des jeweiligen Li-
nienvorgesetzten die Lücken zu schliessen. 
Die Planung der Aus- und Weiterbildung sowie die entsprechende Nachweisführung erfolgt mittels 
der Kompetenzmatrix.  
Link: K:\EBL-Gruppe\Sicherheit\Public\05 Aus-und Weiterbildung\01 Kompetenzmatrix\Kompetenz-
matrix.xlsx 
Weiter werden die Schulungsnachweise in den jeweiligen Personalakten geführt. 
 

2.5 Vorschriften (Vorgabedokumente) 

Zum Erreichen der geforderten Sicherheit werden schriftliche Anweisungen in Form von Regle-
menten, Richtlinien, Policies, Weisungen, Prozessbeschreibungen, Handbüchern, Arbeitsanwei-
sungen, Checklisten, Betriebsanweisungen etc. erlassen. 
Diese Anweisungen werden grundsätzlich im EBL Management System (EMS) geführt. Sie kön-
nen jedoch auch, falls sinnvoll, auch an anderen Orten abgelegt werden (zum Beispiel Bedie-
nungsanweisungen vor Ort bei der Maschine).  
Weiter sind Sicherheitsanweisungen in einem Sicherheitshandbuch (ArSiHaBu) festgehalten. 
 
  

file://///volta.rz.ch/DFS-CH/EBL-CH/EBL-Gruppe/Sicherheit/Public/05%20Aus-und%20Weiterbildung/01%20Kompetenzmatrix/Kompetenzmatrix.xlsx
file://///volta.rz.ch/DFS-CH/EBL-CH/EBL-Gruppe/Sicherheit/Public/05%20Aus-und%20Weiterbildung/01%20Kompetenzmatrix/Kompetenzmatrix.xlsx
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Grundlage dieser Vorschriften sind folgende gesetzlichen Vorgaben: 

• Arbeitsgesetz (ArG) entsprechende Verordnungen 

• Unfallverhütungsgesetz (UVG) und entsprechende Verordnungen 

• Elektrizitätsgesetz (EIG) und entsprechende Verordnungen 

• Starkstromverordnung (StV) 

• Weitere Vorgaben, wie EKAS-Richtlinien, SUVA-Richtlinien und –Merkblätter, VSE Sicher-
heitshandbuch, ESTI Vorgaben. 

 

2.6 Überwachung und Kontrolle 

Die Überwachung des Sicherheitssystems erfolgt mittels Audits und Kontrollen (z.B.: Sicherheits-
begehungen, Sicherheitsinspektionen). Ziel ist es festzustellen, wie der Stand der Durchdringung 
der Sicherheit ist und ob und wo Handlungsbedarf besteht. 
 
Das Durchführen von regelmässigen Betriebskontrollen ist Sache der Linienvorgesetzten und wird 
durch Kontrollen der Sicherheitsteammitglieder unterstützt und ergänzt. Diese Kontrollen haben 
zum Ziel: 

• Kontrollieren der Arbeitsbedingungen bezüglich Sicherheit 

• Prüfen der Tauglichkeit der getroffenen Schutzmassnahmen und der vorgeschriebenen Ar-
beitsmethoden 

• Festhalten von Mängeln und zusätzlichen Gefahren 

• Eruieren von zusätzlichen Schutzmassnahmen, Sicherheits- und Schutzausrüstungen so-
wie anderen Arbeitsmethoden 

• Kontrollieren der Arbeitsweise der Mitarbeiter 

• Erheben von Ausbildungs- und Instruktionsbedarf 

Massgebliche Mängel werden von den Kontrollierenden im Sicherheitsjournal schriftlich festgehal-
ten und ggf. den Linienvorgesetzten mittels einer Abweichungsmeldung zur Kenntnis gebracht. 
Link Sicherheitsjournal 
Prozess: U6210 
 

2.7 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

Abgestimmt auf die Tätigkeit erhalten die EBL-Mitarbeiter Persönliche Schutzausrüstung (PSA).  
Die PSA ist in der Ausrüstungsmatrix je Rolle (Tätigkeit) definiert. Sie definiert die Menge und die 
Art der PSA. Die Mitarbeiter halten die PSA jederzeit funktionstüchtig. Schadhafte PSA sind zu er-
setzen. Zudem wird sie regelmässig und systematisch kontrolliert (siehe Prozess 6240 Jahreskon-
trollen PSA) 
 
 

3 Risiken und Gefahren in AS&GS 

Die strategischen Risiken, welche die Sicherheit beeinträchtigen, werden im Rahmen des Füh-
rungsprozesses Risikomanagement übergeordnet behandelt.  
 

3.1 Umgang mit Restrisiken 

Restrisiken im Sinne dieses Konzepts sind Risiken bezüglich AS&GS, BGM, Gebäude- und Anla-
genschutz und Notfall- und Krisenmanagement. 
Im Umgang mit den Restrisiken verfolgt die EBL die folgenden Ziele:  

• Restrisiken sind möglichst klein zu halten und müssen von der EBL in der Öffentlichkeit 

vertretbar sein. 

• In Bereichen mit nicht tolerierbaren Risiken ist die Sicherheit so lange zu verbessern, bis 

das Risiko akzeptiert werden kann. 

Bezüglich der Tragbarkeit von Risiken orientiert sich die EBL an folgenden Prinzipien:  

• Grundsätzlich sind alle sicherheitsrelevanten Bestimmungen einzuhalten. 

• Sollte nach Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Bestimmungen ein nicht tolerierbares 

Restrisiko bestehen, sind weitere Massnahmen zur Risikominderung zu treffen. 

file:///K:/EBL-Gruppe/Sicherheit/Public/03%20Sicherheitsjournal
file:///P:/Sicherheit/Public/04%20PSA%20und%20Betriebsmittel/01%20PSA/02%20Ausrüstungsmatrix
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3.2 Gefahren 

Die systematische Ermittlung der Arbeitsplatzgefahren wird, wie in der der Prozessbeschreibung  
Gefahrenermittlung beschrieben, durchgeführt. Ziel dieser Ermittlung ist es einen Überblick über 
das Gefahrenpotenzial im Betrieb zu erhalten und gegebenenfalls geeignete Schutzmassnahmen 
zu evaluieren und umzusetzen. 
  
 

4 Notfall- und Krisenmanagement 

Im Notfall- und Krisenkonzept wird das EBL Notfall- und Krisenmanagement näher beschrieben.  
Das Notfall- und Krisenkonzept basiert 4 Eskalationsstufen (siehe Bild 2).  
 

Bild 2: Architektur und Verantwortlichkeiten 

 

4.1 Notfall- und Evakuierungskonzept (NEO) 

Im Notfall- und Evakuierungskonzept U6100-AA-01 werden die Mitarbeiter detailliert informiert und 
angeleitet, wie sie sich bei Brandfällen bzw. im Evakuierungsfall zu verhalten haben. 
 

4.2 Medizinische Notfälle 

Als medizinische Notfälle gelten Fälle, bei welche es zu bedrohlichen Störungen der Vitalparame-
ter Bewusstsein, Atmung und Kreislauf kommt. Dazu zählen neben Verletzungen auch akute Er-
krankungen.  
Auf dem EBL-Areal wird die Erste Hilfe durch das Betriebssanitätsteam sichergestellt. Die Mitglie-
der dieses Team sind nach den Richtlinien des Interverbands für Rettungswesen (IVR) in der Stufe 
3 ausgebildet. Ersthelfer auf Stufe 3 stellen ein Bindeglied zur professionellen Hilfe dar. Die Be-
triebssanität ist innerhalb der Bürozeiten jederzeit unter der internen Nummer 4444 erreichbar. Das 
Sanitätszimmer wird ebenfalls von der Betriebssanität betrieben.  
Grundsätzlich sind jedoch alle Mitarbeiter verpflichtet, bei medizinischen Notfällen Erste Hilfe zu 
leisten oder sofort und jederzeit über die Notfallnummern interne und externe Rettungskräfte zu 
mobilisieren. 
Dezentral auf dem EBL-Areal sowie in EBL-Aussenstellen (z.B.: Trafostationen und Unterwerken) 
sind Notfallapotheken platziert. Weiter sind an zentralen Standorten Defibrillatoren platziert.  
Aktuelle Details siehe Piazza, Thema Sanität. 
 

4.3 Notfall auf Baustellen 

Bei Grossprojekten ist ein auf das Bauvorhaben abgestimmtes Baustellen-Notfallkonzept zu erstel-
len. Dies als integraler Bestandteil des Baustellensicherheits-Konzepts. 
Siehe Kapitel Baustellensicherheit. 
 

4.4 Unfall- und Ereignisuntersuchungen 

Bei Betriebsunfällen hat der verunfallte Mitarbeiter unverzüglich den Unfall neben dem HR auch 
dem jeweiligen Linienvorgesetzten zu melden (siehe U6230 Unfallanalyse). Der Linienvorgesetzte 

Eskalations-Stufe   Organisation  Bearbeitung durch: 

 Krise   Krisenstab 
 Leiter Krisenstab = Führungsperson 
 Mitgl. Krisenstab = Führungs-  
 & Fachkräfte + Kommunikation 

 Notfall   Notfallorganisation 
 Pikettorganisation 
 Task Force XY 
 NEO 

 Störung 
  Lokale  
  Störungsbehebung 

 Spezialisten int./ext. der Alltagsorganisation 
 mit Leitung definiert pro Ereignis 

 Normalbetrieb 
  Alltags- 
  Organisation 

 Mitarbeitende und 
 Führungskräfte 
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analysiert den Unfall systematisch. Methodisch wird er dabei durch die Sicherheitsorganisation un-
terstützt. Ziel ist es mittels entsprechender Massnahmen zur zukünftigen Vermeidung solcher oder 
ähnlicher Vorfälle beizutragen. 
Beinahe-Unfälle müssen lediglich dem Linienvorgesetzten gemeldet werden, nicht dem HR.  
 
 

5 Sicherheitsmassnahmen und Verhaltensregeln 

5.1 Projektmanagement 

In allen Projektphasen - vom Vorprojekt bis zur Übergabe an die Betriebsorganisation - ist das 
Thema Sicherheit fest einzuplanen. Damit wird bewirkt, dass das Sicherheitsbewusstsein gestei-
gert wird, die vorhandenen Risiken und Chancen und der damit verbundene Handlungsbedarf früh-
zeitig erkannt wird. 
 

5.2 Baustellensicherheit 

Für alle Baustellen muss ein Baustellen-Sicherheitskonzept erstellt werden. Das Prinzip der 
Baustellensicherheit wird in der Arbeitsanweisung Baustellensicherheit (U6550_AA_01) beschrie-
ben. Darin sind auch weitere Hilfsmittel beschrieben, wie Checklisten und Arbeitsanweisungen, die 
bei der Erstellung eines Baustellen-Sicherheitskonzepts unterstützen.  
 

5.3 Elektrizität 

Grundsätzlich gilt:  

• Arbeiten an elektrischen Anlagen und Leitungen dürfen nur Personen vornehmen, welche 

die dafür erforderliche Ausbildung besitzen. 

• Der Zugang zu elektrischen Anlagen ist nur für Personen zulässig, die über eine entspre-

chende Sicherheitsausbildung bzw. Instruktion verfügen. 

In der Anweisung U6000-AA-02 Sicherheit bei Starkstromarbeiten_Elektrosicherheitskonzept sind 
diese Sicherheitsgrundsätze detailliert beschrieben. 

 

5.4 Schutzeinrichtungen und -ausrüstungen und Werkzeuge 

Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass Werkzeuge, Geräte oder Maschinen so beschafft werden, 
dass sie dem jeweiligen Stand der Technik (z.B. Normen) insbesondere bezüglich Sicherheit ent-
sprechen. 
Der Zustand von Werkzeugen, Sicherheitsanlagen- und Einrichtungen sowie Schutzmaterialien 
wird in regelmässigen Abständen überprüft. Ist infolge Mängel an Geräten, Maschinen, Werkzeu-
gen, Schutzmaterial usw. die Sicherheit nicht mehr gewährleistet, so sind diese Mängel umgehend 
zu beheben und dem Stand der Technik anzupassen. Die Verantwortung dafür liegt beim jeweili-
gen Arbeitsplatzverantwortlichen. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich unsichere oder beschä-
digte Schutzeinrichtungen -ausrüstungen und Werkzeuge dem jeweiligen Arbeitsplatzverantwortli-
chen sofort zu melden. 
Für Mess- und Prüfmittel sind die jeweiligen Fristen zur Re-Kalibrierung zu berücksichtigen. 
 
Die Planung der Kontrolle sowie die Nachweisführung erfolgt im EAM geführt. 
Prozesse: U6260 Arbeitsmittelkontrolle, U6290 Sicherheitsgeräte 
 

5.5 Gebäude-, Anlagen- und Installationskontrollen  

Der Zustand von Gebäuden und Anlagen (z.B.: Brandmelde- und Löscheinrichtungen wie z.B. 
Melder, Alarmierung, Feuerlöscher, Löschposten) wird in regelmässigen Abständen überprüft. 
Wenn die Sicherheit durch allfällige Mängel nicht mehr gewährleistet ist, so sind diese Mängel 
umgehend zu beheben und dem Stand der Technik anzupassen. Die Verantwortung dafür liegt 
beim Assetmanagement. 

Prozesse: U6540 Anlagensicherheit 

 

5.6 Gesundheitsschutz, Gefahrstoffe und Gefahrgut  

Neben den Sicherheitsaspekten sind die ergonomischen, arbeitshygienischen und arbeitspsycho-
logischen Grundsätze und Regeln zu berücksichtigen.  
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Die Mitarbeiter sind insbesondere im Umgang, der Lagerung und dem Transport von gefährlichen 
Stoffen nachweislich zu unterweisen (siehe U6200 Gefahrgut/Gefahrstoffe) 
Diejenigen Arbeitnehmer, welche besonderen Gesundheitsbelastungen (Schichtarbeit, starke 
Lärmbelastung usw.) ausgesetzt sind, werden regelmässig mittels medizinischer Vorsorgeuntersu-
chungen dahingehend untersucht, ob sie die für einen weiteren Einsatz nötigen medizinischen Vo-
raussetzungen besitzen. 
 

5.7 Zugang EBL-Areal, -Gebäuden und Anlagen 

Der Zutritt zu Gebäuden und Betriebseinrichtungen ist grundsätzlich allen EBL-Mitarbeitern gestat-
tet. Jeder Mitarbeiter erhält einen Mitarbeiterausweis, der offen zu tragen ist und den Zutritt für die 
berechtigen Räume und Anlangen ermöglicht. Räume und Anlagen mit besonderen Gefahren 
(elektrische Gefahren, Erstickungsgefahr, Explosionsgefahr, etc.) bleiben verschlossen und sind 
nur speziell instruierten Mitarbeitern zugänglich. Die Zutrittsberechtigung für die Gebäude sowie 
die Räume mit besonderen Gefahren ist im EBL-Zutritt-Konzept geregelt (siehe U6520 und 
U6530). 
 

5.8 Besucher, Arealzutritt 

Besucher und Vertreter haben sich EBL-Areal beim Empfang zu melden. Am Empfang erhalten sie 
einen Besucherausweis der offen zu tragen ist. Sie dürfen sich grundsätzlich in EBL-Gebäuden  
oder auf dem EBL-Areal nur in Begleitung ihrer Kontaktperson bewegen. Sie haben den Anweisun-
gen des EBL-Personals Folge zu leisten. 
 

5.9 Drittfirmen 

Drittfirmen, welche im Auftrag der EBL auf den EBL-Arealen oder in EBL-Aussenstellen Arbeiten 
ausführen, haben sich an die geltenden Sicherheitsvorschriften der EBL und an die geltenden ge-
setzlichen Vorgaben zu halten. Der Besteller von Arbeiten durch eine Drittfirma ist für die Bekannt-
machung der Sicherheitsregeln für Drittfirmen verantwortlich. Weiter ist der Besteller dafür zustän-
dig, dass die Drittfirmenmitarbeiter die für ihre Arbeiten nötigen Informationen erhalten, insbeson-
dere über die entsprechenden Gefahren. 
Die Verantwortung für die Sicherheit der Drittfirmenmitarbeiter bleibt bei den Verantwortlichen der 
Drittfirma. 
 

5.10 Brandschutz 

Ziel des Brandschutzes ist es, die Brandrisiken, einschliesslich der Risiken durch Brandgase und 
Löschmittel (Wasser, Schaum), zu vermindern. Dies geschieht durch allgemeine, bauliche, techni-
sche und organisatorische Brandschutzmassnahmen.  
 
Der Brandschutz bei der EBL hat zum Ziel, dass bei einem Ereignis:  

• Personen im Gebäude sicher sind oder eine Flucht oder Rettung jederzeit möglich ist  

• Gebäude- und Sachschäden auf ein akzeptables Mass zu reduzieren  

• Betriebsunterbrüche so kurz als möglich gehalten werden.  

Weitere Details im Prozess U6510 Brandschutz 
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Anhang 1 Sicherheitspolitik 
 

 
 

Der Sicherheit des Menschen kommt Priorität vor 
Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu! 

 

Die Sicherheits-Prinzipien 

* Sicherheit und Gesundheit sind integrale Bestandteile für den Unternehmenserfolg. 

* Sicherheit und Gesundheit sind Teile der Professionalität des Unternehmens. 

 Sicherheit und Gesundheit sind permanente Unternehmensziele. 

Die Sicherheits-Standpunkte 

 Sicherheit und Gesundheit sind Anliegen der gesamten Belegschaft. 

* Sicherheit und Gesundheit sind wichtige Bestandteile jeder Arbeit. 

* Sicherheit und Gesundheit sind Prozesse, in welchen der jeweilige Zustand laufend neu be-
wertet, Massnahmen getroffen und, bei Bedarf, die Ziele angepasst werden. 

Die Sicherheits-Vorgaben 

* Sicherheit und Gesundheit sind Grundlagen der Unternehmensführung. Die Geschäftslei-
tung steht voll hinter den Bemühungen, ein Optimum davon zu erreichen. 

* Sicherheit und Gesundheit sind Chefsache. Sie müssen auf allen Hierarchiestufen mitgetra-
gen und kommuniziert werden. 

* Sicherheit und Gesundheit sind ein Anliegen aller Mitarbeiter. Sie haben Anspruch auf eine 
sichere Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes. Die Identifikation mit der Arbeit und der damit ver-
bundenen Sicherheits- und Gesundheitsaspekte sind durch die Übertragung von Eigenver-
antwortung zu fördern. 

* Sicherheit und Gesundheit sind Anliegen, in die auch Kunden und Mitarbeitende von Dritt-
firmen einzubeziehen sind. 

* Sicherheit und Gesundheit in den entsprechenden Gesetzen und weiteren Vorgaben sind 
zu erfüllen. 
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Anhang 2 Sicherheitsleitbild 
 

 
 

 

Wir schaffen Sicherheit für den Menschen durch konstante und ak-
tive Vorsorge und Eigenverantwortung auf jeder Stufe. 

 

* Sicherheit 

Mitarbeitende und Dritte sind vor Schäden an Leben und Gesundheit geschützt. Gefähr-
dungen werden in erster Linie durch Substitution, technische und organisatorische Mass-
nahmen vermieden bzw. verringert. Der Zustand der Sicherheitsvorrichtungen aller Art ent-
spricht dem aktuellen Stand der Technik. 

* Gesundheit 

Die Unternehmung betreibt die Früherkennung allfälliger gesundheitsschädigender Einflüsse und 
ergreift entsprechende Gegenmassnahmen. 

* Professionalität 

Die Mitarbeitenden arbeiten effizient, zuverlässig und auf hohem fachtechnischem Niveau. 
Sie beherrschen und beachten die sicherheitsrelevanten Arbeitsmethoden und Direktiven. 

* Organisation 

Die Unternehmung verfügt über eine effiziente und kompetente Sicherheitsorganisation für 
die Bereiche Arbeitssicherheit und Sachwertschutz. Die Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten sind klar geregelt. 

* Gefährdungsbeurteilung 

Die Beurteilung sämtlicher Gefährdungspotentiale erfolgt kompetent und ist immer auf aktu-
ellem Stand. Neue Verfahren und Tätigkeiten werden im Rahmen der prozesshaften Bear-
beitung der Risikobeurteilung evaluiert. 

* Ausbildung 

Der Wissensstand der Mitarbeitenden bezüglich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
ist stufengerecht der jeweiligen Tätigkeit angepasst. Das allgemeine Bewusstsein für die 
Sicherheitsbelange ist hoch. 

 Kommunikation 

Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsverantwortlichen einerseits und dem Betrieb 
und den Mitarbeitenden anderseits verläuft kooperativ. Über Mängel und zu treffende Mass-
nahmen hinsichtlich der Sicherheit und der Gesundheit wird offen und konstruktiv kommuni-
ziert. 
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Anhang 3 Sicherheits-Charta 
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Änderungsverzeichnis 
 

Version Datum Visum Änderung Massnahmen und Schulungen 
08 16.2.2018 uwi Alte Bezeichnungen, Namen, Mehrfach-

erwähnungen mit anderen Dok abgegli-
chen 

keine 

08 16.2.2018 uwi Teil C Pkt 3. Eingefügt (Thema allg. 
Handbuch HR abgelöst) 

Hinweis auf Piazza 

08 16.2.2018 uwi Gebäude-, Anlagen- und Installations-
kontrollen 

Aus Neo Konzept, Schulung FM für jährli-
che Kontrollen 

08 16.2.2018 uwi Personelle Veränderung 
SIBE Dieter Strub wurde von Urs Wini-
ger per 1.9.2017 als SIBE abgelöst 

Urs Winiger hat SIBE Schulung absolviert. 
Zuständigkeiten wurden in EBL mit Funkti-
onswechsel schriftlich informiert. 

09 10.10.2018 uwi Bei Verantwortlichen Namen durch 
Funktionsbezeichnungen ersetzt 

 

09 10.10.2018 uwi Punkt 2 Verantwortungen wurde kom-
plett überarbeitet und auf die Organisa-
tion der EBL angepasst 

 

09 10.10.2018 uwi 3. Körperschutz wurde in Arbeiten an 
elektrischen Anlagen umbenannt. Der 
Anhang D1 und D2 Berechtigungen wur-
den direkt in Pkt. 3 integriert. 

 

09 10.10.2018 uwi Anhang D3 wurde direkt im Abschnitt 
Zutrittsberechtigung integriert. 

 

09 10.10.2018 uwi Dokumentbezeichnungen auf New EMS 
(Signavio) angepasst und die Links 
überarbeitet 

 

09 10.10.2018 uwi Die Arbeitsausführung und die Schalt-
handlungen sind unter 3. Arbeiten in 
elektrischen Anlagen geregelt 

 

10 02.01.2020 uwi Im Teil D wurde die Anlageverantwor-
tung unter 2.2 und 2.3 aktualisiert. 

Wurde durch K1 NS stufengerecht im 4. 
Quartal 2019 geschult. 

11 23.10.2023 peme Totalüberarbeitung.  
Teil D (Vorgaben zur spezifischen Si-
cherheit bei Starkstromanlagen) in ei-
gene AA ausgegliedert. 
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Vorgaben zur spezifischen Sicherheit bei  
Starkstromanlagen 
 

Rollen, Verantwortungen und Abläufe für die Erstellung, den Betrieb 

und die Instandhaltung elektrischer Starkstromanlagen 

1 Grundlagen 

 Gesetzliche Grundlagen 

• Elektrizitätsgesetz (EIG) und seine Verordnungen 

• Starkstromverordnung (StV)  

• Verordnung über nichtionisierende elektromagnetische Strahlung 

• Unfallversicherungsgesetz (UVG) und seine Verordnungen 

• SUVA- und EKAS-Richtlinien 

• EN 50110-1 Betrieb von elektrischen Anlagen 

• ESTI 100 Begriffe, Schalt- und Arbeitsaufträge 

• ESTI 407 Tätigkeiten an elektrischen Anlagen 

• Branchenhandbuch VSE 

• Verschärfende ausländische Vorschriften werden soweit erforderlich einbezogen 

• Leitungsverordnung (LeV) 

• NIN-Verordnung 

• Erden als Schutzmassnahme (SNG) 

• ESTI 244 Kontrolle und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen für Strassen und öffentli-
che Plätze 

• ESTI 246 Sicheres Arbeiten an Regelleitungen 

• ESTI 245 Sicheres Arbeiten aus Weitspannleitungen 

• EN50160 Spannungsqualität 

 

 Rollen und Direktiven der Unternehmung 

Die für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz relevanten Vorschriften, Weisungen 
und Anleitungen sind im Arbeitssicherheitshandbuch der EBL geregelt. 
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2 Verantwortungen 

2.1 Beschreibung der Rollen 

 
Betriebsinhaber (BI) 

Verantwortlicher Betreiber (Eigentümer, Pächter, Mieter usw.) einer elektrischen Anlage. Er hat 
die Verfügungsgewalt über die Anlage des Betriebes und ist damit auch verantwortlich für die 
Einhaltung der Sicherheit und der Vorgaben des Gesundheitsschutzes. 

 

 

Anlagenbetreiber (AnB)  

Person mit der Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage. Sie 
übernimmt die Funktion des Betriebsinhabers gemäss Starkstromverordnung. Sie gibt die Re-
geln und Rahmenbedingungen der Organisation vor. Sie hat die Verfügungsgewalt über die 
Anlage und ist damit auch verantwortlich für die Einhaltung der Sicherheit und der Vorgaben 
des Gesundheitsschutzes.  

 

ANMERKUNG 1: Diese Person kann der Eigentümer, Unternehmer, Besitzer oder eine be-
nannte Person sein, welche die Unternehmerpflichten wahrnimmt.  

ANMERKUNG 2: Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwortung einhergehende 
Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden. Bei umfangreichen oder komplexen 
Anlagen kann diese Zuständigkeit auch für Teilanlagen übertragen sein. 

 

 

Anlagenverantwortlicher (AnV)  

Eine Person, die beauftragt ist, während der Durchführung von Arbeiten die unmittelbare Ver-
antwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlagen zu tragen.  

 

ANMERKUNG: Der Anlagenverantwortliche hat in einer Gefährdungsbeurteilung die möglichen 
Auswirkungen der Arbeiten auf die elektrische Anlage oder die Teile davon, die in seiner Ver-
antwortung stehen, sowie die Auswirkungen der elektrischen Anlage auf die Arbeitsstelle und 
die arbeitenden Personen zu beurteilen. Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwor-
tung einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden 

 

 

Arbeitsverantwortlicher (ArV)  

Eine Person, die beauftragt ist, die unmittelbare Verantwortung für die Durchführung der Arbeit 
zu tragen.  

 

ANMERKUNG 1: Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwortung einhergehende 
Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden.  

ANMERKUNG 2: Der Arbeitsverantwortliche weist alle Arbeitenden (auch betriebsfremde Per-
sonen) ein und sorgt dafür, dass die Sicherheitsmassnahmen auf der Arbeitsstelle eingehalten 
werden. 

 

 

Durchführungserlaubnis (DE)  

Genehmigung, die geplante Arbeit durchzuführen (in der Regel schriftliche oder mündliche ein-
deutige Anweisung). Der Arbeitsverantwortliche erhält vom Anlagenverantwortlichen die Erlaub-
nis, die geplanten Arbeiten durchzuführen. 
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Verfügungserlaubnis (VE)  

Erlaubnis zum Weiterführen und Abschliessen von Sicherungsmassnahmen in einem definier-
ten Netz- oder Anlageteil. 

 

 

Freigabe zur Arbeit (FA)  

Anweisung an der Arbeitsstelle an die Mitarbeitenden des Arbeitsteams, die Arbeit zu beginnen, 
nachdem alle Sicherheitsmassnahmen durchgeführt wurden. Die Freigabe zur Arbeit darf nur 
vom Arbeitsverantwortlichen und erst nach Erhalt der Durchführungserlaubnis erteilt werden. 

 

 

Rückgabe der Freigabe zur Arbeit (RFA)  

Nach Abschluss der Arbeiten vor Ort wird die «Freigabe zur Arbeit» an den Arbeitsverantwortli-
chen zurückgegeben.  

 

 

Rückgabe der Verfügungserlaubnis (RVE)  

Meldung an die zuständige «betriebsführende Stelle», dass der Teil der Anlage, nach Abschluss 
der Arbeiten auf allen Arbeitsstellen, zur Wiederinbetriebnahme bereit ist. 

 

 

Rückgabe der Durchführungserlaubnis (RDE)  

Der Arbeitsverantwortliche gibt die Durchführungserlaubnis an den Anlagenverantwortlichen zu-
rück, wenn sämtliche Arbeiten abgeschlossen sind und die Sicherungsmassnahmen rückgängig 
gemacht wurden.  
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2.2 Ergänzendes 

Die Rollen mit den zugehörigen Aufgaben und Qualifikationen für das Betreiben von elektri-
schen Anlagen sind nachfolgend als Übersicht im EBL Management System (EMS) zusammen-
geführt: 

 

U6000_CL_01_Übersicht Aufgaben für das Betreiben von el Anlagen  

U6000_CL_02_Aufgaben an Rollen nach StV 734.2 

 

 

Übersicht Zuständigkeiten/Aufgaben AnV/ArV vor Ort detailliert dargestellt:  

 

Verantwortung 

Anlagen-  
verantwortlicher 

AnV 

Arbeits- 
verantwortlicher 

ArV 
Arbeitsteam 

 

 

   

 

 

Aufgaben 

 Genehmigt / Plant die Sicherheits-
massnahmen (elektrische Gefähr-
dungsbeurteilung) 

 Erteilt Auftrag an ArV 

 Instruieren / einweisen des ArV 

 Kontrolle der Sicherheitsmassnah-
men 

 Erstellt die geplanten Sicher-
heitsmassnahmen für jede Ar-
beit 

 Standardisierte Tätigkeiten 
selbständig umsetzen (AnV an 
ArV delegiert) 

 Instruieren / einweisen des  
ganzen Arbeitsteams 

 Arbeitssicherheit überwachen 
(elektrotechnisch und nicht 
elektrotechnisch 

 Je nach Tätigkeit 
sachverständig 
oder instruiert  
(z.B. Maler, Mau-
rer) 

 

 

 

 

 

 

  

Durchführungserlaubnis 
DE 

Planung  
Avor 

DE 

Event. 
Schalt-

handlun-
gen

Sicherheitsmassnah-
men erstellen / Arbeits-
stelle vorbereiten 

Arbeit 
ausführenVE FA 

Freigabe zur Arbeit 
FA 

Verfügungserlaubnis  
VE 
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2.3 Organisation der Anlagenverantwortung 

Bei der EBL wird die Anlagenverantwortung unterteilt. Die nachfolgende Grafik zeigt die Zu-
ständigkeiten zwischen den Anlagenverantwortlichen Unterwerke, Kabel, Freileitungen und 
Transformatoren auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Störungsfall ist die Anlageverantwortlichkeit (AnV) gemäss Dokument 
U6000_CL_04_Zuständigkeiten_AnV_bei_Störungen, geregelt. 

 

2.4 Organisatorische Zuordnung der Rollen  

 
Betriebsinhaber (BI) Anlagenbetreiber (AnB) 
Leiter Netz Leiter Asset Management (AnB NA) 
 Leiter Service Management (AnB NS) 

 
Der Anlageverantwortliche (AnV)  

 
 

Arbeitsverantwortliche (ArV) 
Sachverständige gemäss Kompetenzmatrix und Stellenbeschrieb. 

  

Tätigkeit BFS Leiter 
NSN 

Leiter 
NSB 

Leiter 
NSA 

Baustellen-
leiter 

Spezialmonteur 

Geplante Arbeiten 
(Projekte) 

 X X  X X 

Normalbetrieb  X X X X  

Instandhaltung  X X X X X 

Störbetrieb X      



U6000_AA_02_Sicherheit bei Starkstromarbeiten_Elektroschutzkonzept.docx / Version 01 7 / 9 
EBL - Sicherheitsmanagement  / 16.04.2024 / Meier Peter  

 

3 Arbeiten an elektrischen Anlagen 

Für die Arbeitsausführung und Schalthandlungen im Umfeld von Starkstromanlagen gelten 
grundlegend die Vorgaben zur allgemeinen Sicherheit bei betrieblichen Arbeiten wie auch der 
Einsatz der PSA für Arbeiten an elektrischen Anlagen gemäss Arbeitssicherheitshandbuch 
Griff 5. 

Sämtliche Berechtigungen für die Ausführung der Arbeiten werden in der detaillierten Kompe-
tenzmatrix namentlich und mit den absolvierten Ausbildungen geführt. 

Die zusätzliche PSA für Arbeiten an elektrischen Anlagen ist in der Ausrüstungsmatrix je Rolle 
(Tätigkeit) definiert und wird jährlich überprüft. 

4 Zutrittsberechtigungen 

Zutritte zu elektrischen Anlagen und sonstige Betriebsstätten mit Gefahrenpotential sind aus-
schliesslich Sachverständigen und instruierten Personen gestattet. Die Zutrittsberechtigung 
wird mit einer entsprechenden Schlüsselzuteilung in Liste (durch NSN geführt) geregelt.  

Der ausserordentliche Zugang von Drittpersonen erfordert eine Instruktion über die vorhande-
nen Gefahren, eine klare Abgrenzung der erlaubten Tätigkeiten sowie eine Bestätigung der 
Kenntnisnahme von den zu übernehmenden Pflichten und den Verantwortungsverhältnissen. 
Die Zutrittsberechtigung von Drittpersonen ist wie folgt geregelt: 

 

Der Zutritt für Drittpersonen zu elektrischen Anlagen ist geregelt unter: 
Siehe EMS: K2451_AA_04 Zutritt für Drittpersonen 
 
Allgemeine Sicherheitsrichtlinien für Fremdfirmen 
Wird in den Verträgen mit den Unternehmern geregelt. 
 
Liste der Firmen mit Mitarbeitern mit gültiger Zutrittsberechtigung 
\\sin08.volta.rz.ch\EBL-Data$\Sicherheit\Public\05 Aus-und Weiterbildung\06 Schulungen Dritt-
firmen\M4200_CL_30_Zutrittsberechtigung Mitarbeiter Drittfirmen.xlsx  
 

5 Instandhaltung 

Die Instandhaltung erfolgt durch sachverständige Mitarbeitende bzw. Beauftragte. Die Zustän-
digkeiten sind aus Anhang A ersichtlich. 

6 Kontrollen von Anlagen und Installationen 

Die gemäss Starkstromverordnung bzw. Niederspannungs-Installationsverordnung erforderlichen 
periodischen Kontrollen von elektrischen Anlagen und Installationen werden durch die im Anhang 
A aufgeführten Beauftragten durchgeführt. Die Abwicklung der Aufträge erfolgt über das EAM 

7 Vorgehen bei Elektrounfällen und Störungen 

Für einzuleitende Massnahmen bei Unfällen mit elektrischen Anlagen oder bei Störungen des 
Anlagenbetriebs bzw. der Stromversorgung sind in den Starkstromanlagen Anleitungstafeln 
angeschlagen und Schemas abgelegt. Im Weiteren besteht eine breitgestreute Liste mit den 
Not-Telefonverbindungen und telefonischen Auskunftsstellen.  

file://///volta.rz.ch/DFS-CH/EBL-CH/EBL-Gruppe/Sicherheit/Public/05%20Aus-und%20Weiterbildung/06%20Schulungen%20Drittfirmen/00%20Liste%20Zutrittsberechtigung/U6000_Liste_ZutrittsberechtigungDrittfirmen.xlsx
file://///volta.rz.ch/DFS-CH/EBL-CH/EBL-Gruppe/Sicherheit/Public/05%20Aus-und%20Weiterbildung/06%20Schulungen%20Drittfirmen/00%20Liste%20Zutrittsberechtigung/U6000_Liste_ZutrittsberechtigungDrittfirmen.xlsx
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Anhang A 
 

Delegation der Aufgaben und Rollen für Betrieb, Instandhal-
tung und Kontrollen 
 

 
 

 
Elektrische Anlagen und Installationen 

 

 
Betrieb* 

 
 

 
Planung In-

standhaltung 

 
Reparatur / 
Ausführung 

 

 
Sicherheits - 
Kontrollen 

Unterwerke (220/50/13kV) NSN NSN NSA NSN 

HS-Kabelleitungen (50 kV) NSN NSN NSA NSN 

HS-Freileitungen (50kV) NSN NSA NSA NSA 

MS-Schaltstationen (13kV) NSN NSN NSA NSA / NSN 

MS-Trafostationen (13/0,4kV) NSN NSN NSA NSA / NSN 

MS-Kabelleitungen (13kV) (bei TS IH) NSN NSN NSA NSN 

MS-Freileitungen (13kV) NSN NSA NSA NSA 

NS-Installationen in HS- und MS-Anlagen NSN NSN NSA NSN 

NS-Verteilkabinen im Netz NSN NSA NSA NSA 

NS-Kabelleitungen (bei VK-IH) NSN NSA NSA NSA 

NS-Freileitungen NSN NSA NSA NSA 

Hausanschlüsse NAN NAN NSA NAN 

NS-Zähler NSZ NSZ NSZ NSZ 

KW-Stromproduktionsanlagen >10kVA  PNA PNA PNA PNA 

Stromproduktionsanlagen unter 10kVA PNA PNA PNA PNA 

BHKW-Stromproduktionsanlagen >10kVA WA WA WA WA 

 
*  Verantwortlich für die elektrische Sicherheit der Starkstromanlage 
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Änderungsverzeichnis 
 

Version Datum Visum Änderung Massnahmen und Schulungen 
01 16.04.2024 Peme  Das Thema Sicherheit bei Starkstromar-

beiten aus dem Sicherheitskonzept der 
EBL (U6000_AA_01) ausgegliedert und 
in neuer AA erfasst. 

Anpassung an die neue Organisation in 
NS (seit April 2023). 

 

 

 
 


	1 Allgemeines
	1.1 Vorwort
	1.2 Umfang des Sicherheitskonzepts
	1.3 Geltungsbereich
	1.4 Grundsatz
	1.5 Abkürzungen & Definitionen
	1.6 Sicherheitspolitik und -Leitbild und -Charta

	2 Organisatorische Themen
	2.1 Sicherheitsorganisation
	2.2 Aufgaben und Verantwortungen
	2.2.1 Sicherheitsverantwortlicher
	2.2.2 Linienvorgesetzte
	2.2.3 Mitarbeiter
	2.2.4 Sicherheitsbeauftragter (SiBe)
	2.2.5 Kontaktperson Arbeitssicherheit (KOPAS)
	2.2.6 Betriebssanitätsdienst

	2.3 Einbezug Mitarbeiter
	2.4 Ausbildung, Information
	2.5 Vorschriften (Vorgabedokumente)
	2.6 Überwachung und Kontrolle
	2.7 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

	3 Risiken und Gefahren in AS&GS
	3.1 Umgang mit Restrisiken
	3.2 Gefahren

	4 Notfall- und Krisenmanagement
	4.1 Notfall- und Evakuierungskonzept (NEO)
	4.2 Medizinische Notfälle
	4.3 Notfall auf Baustellen
	4.4 Unfall- und Ereignisuntersuchungen

	5 Sicherheitsmassnahmen und Verhaltensregeln
	5.1 Projektmanagement
	5.2 Baustellensicherheit
	5.3 Elektrizität
	5.4 Schutzeinrichtungen und -ausrüstungen und Werkzeuge
	5.5 Gebäude-, Anlagen- und Installationskontrollen
	5.6 Gesundheitsschutz, Gefahrstoffe und Gefahrgut
	5.7 Zugang EBL-Areal, -Gebäuden und Anlagen
	5.8 Besucher, Arealzutritt
	5.9 Drittfirmen
	5.10 Brandschutz

	Anhang 1 Sicherheitspolitik
	Anhang 2 Sicherheitsleitbild
	Anhang 3 Sicherheits-Charta
	1 Grundlagen
	2 Verantwortungen
	2.1 Beschreibung der Rollen
	2.2 Ergänzendes
	2.3 Organisation der Anlagenverantwortung
	2.4 Organisatorische Zuordnung der Rollen

	3 Arbeiten an elektrischen Anlagen
	4 Zutrittsberechtigungen
	5 Instandhaltung
	6 Kontrollen von Anlagen und Installationen
	7 Vorgehen bei Elektrounfällen und Störungen
	Anhang A

